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(1) Informationen über unser Institut und unsere Dienstleistungen 

 

Nachfolgend informieren wir Sie gemäß den wertpapierrecht-

lichen Vorschriften über uns und unsere Wertpapierdienst-

leistungen und Wertpapiernebendienstleistungen. 

 

Kontaktdaten 

UmweltBank AG 

Laufertorgraben 6 

90489 Nürnberg 

Telefon: 0911 5308-2020 

Telefax: 0911 5308-129 

E-Mail: hallo@umweltbank.de 

Internet: www.umweltbank.de 

 

Bankerlaubnis und zuständige Aufsichtsbehörde 

Unser Institut besitzt eine Bankerlaubnis gemäß § 32 Kredit-

wesengesetz (KWG), welche uns durch die zuständige Auf-

sichtsbehörde, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-

aufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn bzw.  

Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt (im Internet  

unter: www.bafin.de), erteilt wurde. Weitere zuständige Auf-

sichtsbehörde: Europäische Zentralbank, Sonnemannstraße 

20, 60314 Frankfurt am Main. 

 

Wertpapierdienstleistungen und  

Wertpapiernebendienstleistungen 

Wir erbringen im Zusammenhang mit dem Erwerb und der 

Veräußerung sowie der Verwahrung von Finanzinstrumenten 

unterschiedliche Wertpapierdienstleistungen und Wertpapier- 

nebendienstleistungen wie z. B. das Kommissionsgeschäft, 

die Anlagevermittlung und das Depotgeschäft. Wir erbringen 

keine Anlageberatung. Die Ausführung von Wertpapieraufträ-

gen erfolgt ausschließlich im beratungsfreien Geschäft.  

 

 

 

Kommunikationsmittel und Sprachregelung 

Sie haben die Möglichkeit, telefonisch, per Brief, per Telefax 

oder per E-Mail in deutscher Sprache während der üblichen 

Geschäftszeiten mit uns zu kommunizieren. Aufträge können 

Sie telefonisch nach Authentifizierung in deutscher Sprache 

übermitteln. Bitte beachten Sie, dass wir per Brief erteilte 

Aufträge in bestimmten Fällen nur mit zeitlicher Verzögerung 

bzw. erst nach erneuter Kontaktaufnahme mit Ihnen ausführen 

können. Bei Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung 

ist die Übermittlung auch im Online-Brokerage möglich. 

 

Aufzeichnung von Telefongesprächen  

und elektronischer Kommunikation 

Telefongespräche und elektronische Kommunikation 

zwischen uns und Ihnen, die zu Geschäften führen oder 

führen können, werden aufgrund einer entsprechenden 

gesetzlichen Verpflichtung aufgezeichnet. Eine Kopie der 

Aufzeichnungen dieser Gespräche und Kommunikation 

mit Ihnen steht Ihnen auf Anfrage über einen Zeitraum 

von fünf Jahren bzw.  sofern seitens der zuständigen 

Aufsichtsbehörde gewünscht  über einen Zeitraum  

von sieben Jahren zur Verfügung. 

 

Beratungsfreies Geschäft 

Im beratungsfreien Geschäft trifft der Kunde seine Anlage-

entscheidung, ohne Inanspruchnahme einer Anlageberatung 

bzw. einer individuellen Anlageempfehlung unsererseits. Vor 

der Auftragsausführung prüfen wir, ob der Kunde bzw. die für 

ihn handelnde Person die erforderlichen theoretischen Kennt-

nisse und praktische Erfahrungen besitzt, um die Risiken hin-

sichtlich des damit verbundenen erteilten Wertpapierge-

schäfts hinreichend beurteilen zu können (Angemessenheits-

prüfung). Die Angemessenheitsprüfung dient zum Schutz der 

Kunden und soll ihnen helfen Finanzinstrumente zu erwerben 

die zu ihnen und ihren Wertpapierkenntnissen passen.  S
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Dazu holen wir vorab Informationen über die Kenntnisse und 

Erfahrungen des Kunden bzw. die für ihn handelnde Person 

von diesen ein. Ohne aktuelle, korrekte und vollständige Infor-

mationen können wir keine ausreichende Angemessenheits-

prüfung durchführen. Wir erteilen einen Warnhinweis, wenn 

ein Produkt oder eine Dienstleistung für den Auftraggeber als 

unangemessen beurteilt wird oder keine ausreichende Ange-

messenheitsprüfung durchgeführt werden kann. Nur nach 

ausdrücklicher Freigabe des Auftraggebers, werden wir den 

Wertpapierauftrag ausführen. Wir behalten uns vor, dass wir 

die Ausführung des Wertpapierauftrags ablehnen, wenn sich 

in der Angemessenheitsprüfung ergibt, dass der Auftrag nicht 

den Kenntnissen und Erfahrungen des Kunden bzw. die für ihn 

handelnde Person entspricht.   

 

Berücksichtigung des Zielmarkts 

Im Rahmen des Vertriebs von Finanzinstrumenten berück-

sichtigen wir auch den Zielmarkt der Finanzinstrumente. Der 

Zielmarkt des Finanzinstruments ist eine vom Emittenten 

bzw. Produktersteller definierte Gruppe bzw. sind mehrere 

vom Emittenten bzw. Produktersteller definierte Gruppen 

von Kunden, für die ein Finanzinstrument entwickelt und  

angeboten wird. Grundsätzlich berücksichtigen wir vollum-

fänglich, ob der Kunde sich innerhalb dieser definierten 

Gruppe befindet. Im beratungsfreien Geschäft wird neben 

h geprüft, 

mit Wertpapiergeschäften innerhalb des Zielmarkts befindet.  

 

Information zu veröffentlichten Wertpapierprospekten 

Sofern für ein von der UmweltBank AG ausgegebenes und 

öffentlich angebotenes Wertpapier ein Prospekt nach den 

einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen veröffentlicht ist, 

wird dieser zur kostenlosen Ausgabe bei der UmweltBank AG,  

Laufertorgraben 6, 90489 Nürnberg, bereitgehalten. Nach 

einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen veröffentlichte 

Prospekte für andere öffentlich angebotene Wertpapiere 

sind über den Emittenten oder uns erhältlich. In der Regel 

sind nach einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen veröf-

fentlichte Prospekte auch auf der Internetseite der  

UmweltBank abrufbar. 

 

Angaben zur Berichterstattung 

Informationen über den Stand des Kundenauftrags: 

Wir übermitteln Ihnen auf Wunsch Informationen über 

den Stand Ihres Auftrags. 

Bestätigung der Auftragsausführung: 

Ihnen wird spätestens am ersten Geschäftstag nach 

Ausführung eines Auftrags oder, sofern unser Institut  

die Bestätigung des Auftrags von einem Dritten erhält, 

spätestens am ersten Geschäftstag nach Eingang der Be-

stätigung eine Abrechnung oder eine Auftragsbestätigung 

übermittelt. 

 

 

 

Eventualverbindlichkeiten (Verlustschwellenreporting) 

Soweit wir für Sie ein Privatkundenkonto führen, das Posi- 

  

Geschäfte mit Eventualverbindlichkeiten umfasst, werden 

Sie informiert, wenn der Ausgangswert des betreffenden 

Finanzinstruments um 10% fällt, sowie anschließend bei  

jedem (weiteren) Wertverlust in 10%- - 

aufgrund seiner Konstruktion nach Angabe des Emittenten 

eine überproportionale Teilnahme an Kursveränderungen 

ermöglicht. Ihnen wird spätestens am Ende des Geschäfts-

tags mitgeteilt, dass eine der vorgenannten Schwellen  

überschritten wurde. Wenn die Schwelle an einem  

geschäftsfreien Tag überschritten wird, wird Ihnen dies  

zum Abschluss des folgenden Geschäftstags mitgeteilt. 

 

Maßnahmen zum Schutz der bei uns verwahrten  

Finanzinstrumente und Gelder unserer Kunden 

Bei der Verwahrung von Finanzinstrumenten beachtet  

unser Institut die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen  

Anforderungen an die Ordnungsmäßigkeit des Depotge-

schäfts. Die auf Ihrem Depotkonto verbuchten Finanz- 

instrumente lassen wir  entsprechend den einschlägigen 

gesetzlichen Bestimmungen zur Sammelverwahrung   

direkt oder indirekt durch eine Wertpapiersammelbank  

verwahren Durch die Einlieferung in die Sammelverwahrung 

wird der Hinterleger Miteigentümer nach Bruchteilen an den 

zum Sammelbestand des Verwahrers gehörenden Wertpa-

pieren derselben Gattung. Unter Beachtung des Depotge-

setzes und der Vorgaben der zuständigen Aufsichtsbehörde 

wird sichergestellt, dass jederzeit eine klare Trennung zwi-

schen für Kunden verwahrten Bestände und Eigenbestän-

den der Bank gewährleistet ist. Eine Wertpapiersammelbank 

oder ein sonstiger Verwahrer darf  gemäß den mit uns ge-

troffenen Vereinbarungen  

und ähnliche Rechte an den Finanzinstrumenten nur we-

gen solcher Forderungen geltend machen, die sich aus deren 

Anschaffung, Verwaltung und Verwahrung ergeben. Wir 

sind der der gesetzlichen Einlagensicherung der Entschädi-

gungsein

straße 28, 10117 Berlin, angeschlossen. Die gesetzliche Ein-

lagensicherung schützt nach Maßgabe des EinSiG und 

vorbehaltlich der darin vorgesehenen Ausnahmen Ein-

lagen bis zu einem Gegenwert von 100.000 Euro pro Einle-

ger. Weitere Informationen finden Sie unter www.edb-ban-

ken.de/.  

 

Information über gesetzliche Regelungen  

der Bankensanierung und -abwicklung 

Bankaktien, Schuldverschreibungen von Banken und 

Sparkassen sowie andere Forderungen gegen Banken 

und Sparkassen unterliegen europaweit besonderen  

Vorschriften für den Fall der Bestandsgefährdung dieser  

Institute. Hintergrund sind die gesetzlichen Regelungen 

der Bankensanierung und -abwicklung, die in einem  

Abwicklungsfall zur Anwendung kommen können. Diese  

-

sich für den Anleger bzw. Vertragspartner im Abwick-

lungsfall des Instituts nachteilig auswirken. Nähere  

Informationen, welche Finanzinstrumente betroffen 

sind, erfahren Sie unter: www.bafin.de (unter dem Such-
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(2) Informationen über Kosten und Nebenkosten 
 

Nachfolgend informieren wir Sie über Kosten und Neben-
kosten im Wertpapiergeschäft gemäß unserem aktuellen 
Preis- und Leistungsverzeichnis. Ergänzend verweisen wir 
auf unsere Informationen über Zuwendungen sowie et-
waige im Vorfeld eines konkreten Geschäftsabschlusses 
erteilte Kosteninformationen. Beachten Sie, dass neben 
den aufgeführten Kosten und Nebenkosten im Zusam-
menhang mit der Auftragsausführung noch weitere 

Kosten oder Steuern entstehen können, die nicht über 
unser Institut gezahlt oder von uns in Rechnung  
gestellt werden. Auf unserer Internetseite 
https://www.umweltbank.de/f003 können Sie das je-
weils gültige Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank 
einsehen. Auf Wunsch werden wir Ihnen dieses zur Ver-
fügung stellen. 

  
Auszug aus unserem Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank 
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7. Wertpapier- und Investmentfondsgeschäft

An- und Verkäufe von Wertpapieren, Investmentfonds sowie Bezug junger Aktien/Börsenzeichnungen/Zuteilung von Aktienemissionen

Transaktionskosten börsengehandelter Wertpapiere

Aktien 1,10 % vom Kurswert, mind. 25,00 EUR

Bezugsrechte 0,08 % vom Kurswert, mind. 1,50 EUR

Ausübung von Bezugsrechten 1,00 % vom Kurswert

Zeichnung von Neuemissionen 1,00 % vom Kurswert

Vormerkung/Änderung/Streichung eines Limits 2,50 EUR

Transaktionskosten nicht börsengehandelter Wertpapiere

UmweltBank-Anleihen (Genussscheine und -rechte, Green Bond 
junior, CoCo-Bond)

Erwerb: kostenfrei
Verkauf: 1,00 % vom Kurswert

Projekt-Genussscheine und -rechte, Projekt-Anleihen, 
Unternehmens-Anleihen

Erwerb: 1,00 % vom Kurswert
Verkauf: 1,00 % vom Kurswert

Transaktionskosten bei Investmentfonds (außerbörslich)

Käufe Provision 
Details siehe www.umweltbank.de/fonds

Verkäufe kostenfrei

Verwaltung von Wertpapieren

Depotverwahrung/-verwaltung
0,125 % p. a. des Depotvolumens (Stichtagjeweils 31. Dezember), 
mindestens 12,50 EUR; Die UmweltBank verzichtet bis auf  
weiteres auf die Erhebung dieser Depotgebühren.

Einzelkunden-Kontentrennung
Einrichtung und Führen eines gesonderten Depots bei der  
deutschen Wertpapiersammelbank Clearstram Banking AG.
Die Wertpapierbestände werden getrennt von denen anderer 
Kunden verwahrt.

einmalig 29.900,00 EUR für die Anbindung 
jährlich 35.700,00 EUR für Kontoführung, getrennte Verwahrung 
und manuelle Zusatzaufwände 
 

Depotauszug (quartalsweise) kostenfrei

Individuelle Kundenaufträge, deren Kosten im Preis- und 
Leistungsverzeichnis nicht gesondert geregelt sind

50,00 EUR 
pro Stunde

Wertpapierübertrag kostenfrei

Einlösung von fälligen Wertpapieren und von Zins- und 
Dividendenscheinen kostenfrei

Depotauflösung kostenfrei



4 

 

(3) Informationen über Zuwendungen 
 
Wir bieten Ihnen Dienstleistungen im Zusammenhang 
mit dem Erwerb, der Veräußerung und Verwahrung von 
Finanzinstrumenten an. Dabei unterstützen wir Sie  
sowohl im Vorfeld Ihrer Anlageentscheidung als auch im 
Nachgang hierzu. In diesem Zusammenhang bieten wir 
Ihnen umfassende Serviceleistungen über verschiedene 
Zugangswege an. Die Aufrechterhaltung dieses Angebotes  
ist für uns mit einem hohen personellen, sachlichen und 
organisatorischen Aufwand verbunden. Dieser Aufwand 
wird auch durch Zuwendungen, die wir von unseren Ver-
triebspartnern erhalten, gedeckt. Zuwendungen können in 
Form von einmaligen oder fortlaufenden Geldleistungen 
oder als unterstützende Sachleistungen gewährt werden. 
Sie dienen ausschließlich dazu, die Qualität unseres 
Dienstleistungsangebotes aufrechtzuerhalten und zu 
verbessern sowie effiziente und qualitativ hochwertige 
Infrastrukturen für den Erwerb und die Veräußerung von 
Finanzinstrumenten zu erhalten bzw. aufzubauen. Dabei 
stellen wir sicher, dass die Zuwendungen Ihren Interessen 
als Kunde nicht zuwiderlaufen. 
 
Folgende Arten von Zuwendungen erhalten wir: 
 
Vertriebsprovisionen 
Vertriebsprovisionen werden einmalig absatzabhängig 
für Geschäftsabschlüsse gezahlt. Zu den Vertriebsprovi-
sionen zählen auch erfolgsabhängige Leistungen, also 
volumenabhängige Zahlungen, Erfolgsbonifikationen usw. 
 
Vertriebsprovisionen für Vermittlungsleistungen  
in Bezug auf Investmentfondsanteile: 
Für den Vertrieb von Fonds, bei denen ein Ausgabeaufschlag 
erhoben wird, erhalten wir einmalig Vertriebsprovisionen 
für Vermittlungsleistungen. Als Vertriebsprovision erhalten 
wir einen Anteil am Ausgabeaufschlag, der bis zu 100 
Prozent des Ausgabeaufschlags betragen kann. Die Höhe 
des Ausgabeaufschlags können Sie dem Verkaufspros-
pekt für den betreffenden Fonds entnehmen. 
 
Erfolgsabhängige Zahlungen: 
Zusätzlich erhalten wir als Vertriebsprovision für unsere 
Vermittlungsleistungen ggf. eine Erfolgsbonifikation. 
Diese Provision lässt sich – sofern wir diese überhaupt er-
halten – nicht ohne weiteres beziffern, da ihre Höhe von 
unterschiedlichen Faktoren wie Potentialausschöpfung 
und Brutto- bzw. Nettoabsätze abhängt. 
 
 
 

Vertriebsfolgeprovisionen 
Vertriebsfolgeprovisionen werden fortlaufend gezahlt, 
wenn der Kunde bestimmte Finanzinstrumente im Bestand 
hält. Der Anspruch auf eine Vertriebsfolgeprovision ent-
steht dann, wenn der Kunde durch die Vermittlung der 
Bank die Finanzinstrumente erwirbt oder diese durch  
einen Übertrag im Depot des Kunden verwahrt werden. 
Die Höhe der Zahlungen richtet sich nach der Art der 
vermittelten Finanzinstrumente, der Höhe der Bestände 
und der Haltedauer.  
 
Vertriebsfolgeprovisionen bei Investmentfondsanteilen: 
Beim Vertrieb von Investmentfondsanteilen erhalten  
wir Vertriebsfolgeprovisionen. Sie fallen sowohl beim 
Vertrieb von Load-Fonds (Fonds, bei denen ein Ausgabe-
aufschlag erhoben wird) als auch beim Vertrieb von  
No-Load-Fonds (Fonds, bei denen kein Ausgabeauf-
schlag erhoben wird) an. In der Regel sind die Vertriebsfol-
geprovisionen beim Vertrieb von Load-Fonds niedriger als 
beim Vertrieb von No-Load-Fonds. Berechnungsgrund-
lage sind die Verwaltungsvergütung und der durchschnitt-
liche Bestand. Der Anteil, den wir erhalten,  
beträgt bis zu 60 Prozent der Verwaltungsvergütung  
(gemessen an unserem durchschnittlichen Bestand). Die 
Höhe der Verwaltungsvergütung können Sie dem Ver-
kaufsprospekt für den betreffenden Fonds entnehmen. 
 
Unterstützende Sachleistungen 
Im Zusammenhang mit der Erbringung von Wertpapier-
dienstleistungen und Wertpapiernebendienstleistungen 
erhalten wir außerdem unterstützende Sachleistungen 
von unseren Vertriebspartnern. Hierbei handelt es sich 
etwa um Informationen oder Dokumentationen wie Bro-
schüren, Formulare und Vertragsunterlagen zu einem  
Finanzinstrument oder einer Wertpapierdienstleistung, 
um schriftliche Materialien von einem Dritten im Zusam-
menhang mit einer Neuemission des in den Materialien 
beworbenen Unternehmens, um fachbezogene Schulungs-
veranstaltungen und um Bewirtungen in vertretbarem  
Umfang. 
 
Nähere Einzelheiten 
Auf Nachfrage bieten wir Ihnen gerne weitere Informati-
onen an. Ergänzend verweisen wir auf etwaige anlässlich 
eines konkreten Geschäftsabschlusses erteilte Kosten- 
informationen, die auch Angaben zu Zuwendungen  
enthalten.  
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(4) Informationen über unseren Umgang mit möglichen Interessenkonflikten 
 
Rechtmäßiges Handeln, Sorgfalt, Redlichkeit, Professionalität, 
die Einhaltung von Marktstandards sowie das Handeln im 
Kundeninteresse sind Verpflichtungen, von denen wir uns in 
der Geschäftsbeziehung mit Ihnen leiten lassen. Bei der 
Vielfalt unserer geschäftlichen Aktivitäten können  
jedoch Interessenkonflikte auftreten. Nachfolgend infor-
mieren wir Sie, welche Vorkehrungen wir getroffen haben, 
um diese Interessenkonflikte zu vermeiden. 
Interessenkonflikte können beispielsweise bei der  
Erbringung von Dienstleistungen wie 
 den An- und Verkauf bzw. der Vermittlung von  

Finanzinstrumenten 
 eigenen Geschäften der Bank in Finanzinstrumente 
 dem Depotgeschäft 
auftreten. 
Dabei können Interessenkonflikte insbesondere durch das 
Zusammentreffen von mehreren Kundenaufträgen, das 
Zusammentreffen von Kundenaufträgen mit eigenen Ge-
schäften beziehungsweise sonstigen eigenen Interessen un-
seres Instituts einschließlich mit uns verbundenen  
Unternehmen oder durch das Zusammentreffen von 
Kundenaufträgen mit Geschäften unserer Mitarbeiter 
entstehen. Um zu vermeiden, dass sich Interessenkon-
flikte zu Ihrem Nachteil auswirken können, haben wir 
vielfältige organisatorische und arbeitsrechtliche Vorkeh-
rungen getroffen. Wesentliche Vorkehrungen sind:  
 Die Schaffung von Vertraulichkeitsbereichen durch  

die Trennung von Verantwortlichkeiten und räumliche 
Trennung, Informationsweitergabe nur nach dem 
„Need to know-Prinzip“ 

 Die Verpflichtung der Mitarbeitenden der Bank zur 
Einhaltung von Verhaltensregeln bei Geschäften mit 
Ihnen, für die Bank oder privaten Geschäften der 
Mitarbeitenden 

 Der Verzicht auf Vertriebsvorgaben  

 Regelung für Mitarbeitergeschäfte einschließlich  
der Pflicht zur Meldung und Offenlegung von Wert-
papiergeschäften solcher Mitarbeiter gegenüber der 
Compliance-Stelle, bei denen im Rahmen ihrer  
Tätigkeit Interessenkonflikte auftreten können 

 Feste, umsatzunabhängige Vergütung der Mitarbei-
tenden 

 Anweisung zur strikt vorrangigen Behandlung von 
Kundenaufträgen gegenüber Geschäften der Mitar-
beitenden 

 Regelmäßige und anlassbezogene Durchführung von 
Schulungen für unsere Mitarbeitenden 

Zuwendungen von Dritten wie beispielsweise Vertriebs-
provisionen, werden von uns nur im gesetzlich zulässigen 
Rahmen angenommen. Unsere Mitarbeitenden dürfen 
Geschenke oder sonstige Zuwendungen grundsätzlich 
nicht annehmen. Ausnahmen sind nur möglich, wenn die 
Gefahr einer unsachgemäßen Beeinflussung ausge-
schlossen ist. Des Weiteren haben wir organisatorische 
Vorkehrungen getroffen, um zu verhindern, dass sich die 
Vergütung unserer Mitarbeitenden zu Ihrem Nachteil 
auswirken kann. Die Einhaltung sämtlicher Vorkehrungen 
wird von unabhängigen Stellen in der Bank laufend kon-
trolliert und regelmäßig durch unsere interne sowie die 
externe Revision geprüft. Sollten unsere Vorkehrungen 
nicht ausreichen, eine Beeinträchtigung von Kunden- 
interessen zu vermeiden, werden wir Ihnen den zugrunde 
liegenden Interessenkonflikt sowie die von uns zur  
Begrenzung des vorstehenden Risikos getroffenen Vorkeh-
rungen vorab offenlegen, um Ihnen eine Entscheidung auf 
informierter Grundlage zu ermöglichen. Bei Fragen zu 
möglichen Interessenkonflikten im Zusammenhang mit 
den Dienstleistungen, die wir Ihnen gegenüber erbringen, 
sowie den zu Ihrem Schutz ergriffenen Vorkehrungen 
wenden Sie sich gerne an unseren Kundenservice.

 
 
 
 

(5) Ausführungsgrundsätze der Bank für Privatkunden 
 
Die Bank ermöglicht ihren Kunden die Ausführung der 
Aufträge für den Kauf oder Verkauf von Finanzinstru-
menten nach den folgenden Grundsätzen: 
 
A. Vorrang der Weisung des Kunden 
Eine ausdrückliche Weisung des Kunden hat stets Vorrang 
vor der Ausführung eines Auftrags gemäß den in Ab-
schnitt B dargestellten Ausführungsgrundsätzen der 
Bank. 
Sofern eine Kundenweisung vorliegt, wird der Auftrag 
entsprechend der Weisung ausgeführt. In diesem Fall 
finden die in Abschnitt B dargestellten Ausführungs-
grundsätze keine Anwendung. 
 

B. Grundsätze der Bank zur bestmöglichen Ausführung 
von Kundenaufträgen 
 
I. Festpreisgeschäfte 
Sofern die Bank mit dem Kunden ein Festpreisgeschäft 
gem. Nr. 1 (3) der Sonderbedingungen für Wertpapier- 
geschäfte abschließt, ist eine bestmögliche Auftragsaus-
führung dadurch sichergestellt, dass die zwischen Bank 
und dem Kunden vereinbarten Konditionen der Marktlage 
entsprechen. Die als Anlage zu diesen Grundsätzen bei-
gefügte Tabelle enthält die Angaben in Bezug auf jede der 
Kategorien von Finanzinstrumenten, bei denen die 
Bank ein Festpreisgeschäft abschließt. Aufträge in  
Finanzinstrumenten, bei denen die Bank ein Festpreis-
geschäft mit dem Kunden abschließt, können gegebe- St
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nenfalls auch über andere Ausführungsplätze ausgeführt 
werden. 
 
II. Kommissionsgeschäfte 
1. Eigene Ausführung von Kundenaufträgen 
Die Bank leitet alle Kundenaufträge in Finanzinstrumenten, 
die an einem Handelsplatz gehandelt werden zur Ausfüh-
rung an einem Ausführungsplatz an die DZ BANK weiter. 
Sofern es sich um außerbörslichen Anleihehandel han-
delt, führt die Bank selbst Kommissionsgeschäfte aus. Die 
Auftragserteilung zum Kauf oder Verkauf von  
Finanzinstrumenten, die nicht an einem Handelsplatz ge-
handelt werden, erfolgt im Telefonhandel.  
 
2. Weiterleitung von Kundenaufträgen. 
Bei Kommissionsgeschäften gemäß Nr. 1 (2) der Sonder-
bedingungen für Wertpapiergeschäfte beauftragt die Bank 
die DZ BANK ein Ausführungsgeschäft abzuschließen. Zur 
Sicherstellung der bestmöglichen Ausführung von Kun-
denaufträgen hat die Bank die Kriterien 
 Preis des Finanzinstruments 
 mit der Auftragsausführung verbundene Kosten 
 Geschwindigkeit der Ausführung 
 Wahrscheinlichkeit der Ausführung und Abwicklung 

des Auftrags 
 Umfang des Auftrags 
 Art des Auftrags 
 sowie qualitative Faktoren, wie z. B. Handelszeiten 

der einzelnen Ausführungsplätze, Überwachung des 
 Handels, Zugang zu Handelsplätzen und Bereitstellung 

von Handelstechniken 
 
unter Berücksichtigung der Merkmale des Kunden, des 
Kundenauftrags und des Finanzinstruments wie 
aus der folgenden Tabelle zu entnehmen gewichtet. 
 

Kriterium Gewichtung1 

Preis 45 % 
Kosten 40 % 
Wahrscheinlichkeit der 
Ausführung u. Abwicklung 

15 % 

1 Alle übrigen Kriterien wurden mit 0 % gewichtet. 
 
Die Bank leitet alle Kundenaufträge in Finanzinstrumen-
ten, die an einem Handelsplatz gehandelt werden zur 
Ausführung an einem Ausführungsplatz an die DZ BANK 
weiter. Die Ausführungsgrundsätze und Ausführungs-
plätze der DZ BANK können Sie unter www.dzbank.de ein-
sehen. Durch die Weiterleitung an die DZ BANK ist  
gewährleistet, dass bei der Ausführung von Kundenauf-
trägen unter Berücksichtigung der von der Bank 

vorgenommenen Gewichtung gleichbleibend die best-
möglichen Ergebnisse erzielt werden. Die Ausführung von  
Kundenaufträgen über die DZ BANK ermöglicht durch die 
Bereitstellung von auf die Bank abgestimmten, standardi-
sierten Prozessen eine effektive und kostengünstige  
Ausführung, Abwicklung bzw. Abrechnung von Wert- 
papier- und Derivategeschäften. Im Rahmen des arbeits-
teiligen Zusammenwirkens stellt die DZ BANK der Bank 
auch die notwendige Infrastruktur und Dienstleistungen 
zur Verfügung. Durch die Bündelung dieser Faktoren 
werden Kostenvorteile bei der Ausführung, Abwicklung 
und Abrechnung von Aufträgen erzielt. Die Grundsätze 
zur Auftragsausführung der DZ BANK spiegeln die best-
mögliche Auftragsausführung aus Sicht der Bank wider. 
Die Bank stellt die regelmäßige Überwachung der Einhal-
tung ihrer Grundsätze zur Auftragsausführung durch die 
DZ BANK sicher. Die Ausführungsplätze können sich  
jederzeit ändern und werden von der Bank mindestens 
einmal jährlich überprüft. Sie sind nicht Gegenstand der 
Vereinbarung zwischen der Bank und dem Kunden. Die als 
Anlage zu diesen Grundsätzen beigefügte Tabelle ent-
hält die aktuelle Liste der Kategorien von Finanz- 
instrumenten, bei denen die Bank ein Kommissionsge-
schäft abschließt und zur Ausführung weiterleitet. 
 
III. Möglichkeit der Ausführung von Kundenaufträgen 
außerhalb eines Handelsplatzes 
Im Rahmen der Ausführungsgrundsätze der Bank können 
Kundenaufträge auch außerhalb eines Handelsplatzes, d. h. 
außerhalb eines organisierten Marktes (z. B. regulierter 
Markt an deutschen Börsen, eines multilateralen Handels-
systems [z. B. Freiverkehr an deutschen Börsen] oder eines 
organisierten Handelssystems) ausgeführt werden. 
 
IV. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen an Invest-
mentvermögen (Investmentfonds) 
Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen an Investmentver-
mögen (Investmentfonds) zum von der Kapitalverwaltungs-
gesellschaft festgelegten Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis 
unterliegen den speziellen Regelungen des Kapitalanlage-
gesetzbuchs. Damit wird sichergestellt, dass Kunden ihre 
Anteile an Investmentvermögen (Investmentfonds)  
zu marktgerechten Preisen erwerben und zurückgeben  
können. 
 
V. Rücknahme bankeigener Inhaberschuldverschrei-
bungen 
Die Rücknahme bankeigener Inhaberschuldverschrei-
bungen erfolgt im Festpreisgeschäft.  
 
Ihre UmweltBank AG 
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Anlage 
Tabelle: Kategorie von Finanzinstrumenten 
 

Kategorie von  
Finanzinstrumenten 

Geschäftsart Ausführung über Ausführungsplatz/-ort 

Eigenkapital- 
instrumente-Aktien 

Kommissionsgeschäft DZ-Bank Börslich gem. best execution policy 

Börsengehandelte  
Indexfonds (ETFs) 

Kommissionsgeschäft DZ-Bank Börslich gem. best execution policy 

Anleihen (Handel) Kommissionsgeschäft UmweltBank 
außerbörslich, sofern das Finan-
zinstrument an der Börse notiert 
ist, dann börslich 

Anleihen  
(bei Neuemissionen) 

Festpreisgeschäft UmweltBank 
außerbörslich, sofern das Finan-
zinstrument an der Börse notiert 
ist, dann börslich 

Investmentfonds Festpreisgeschäft UmweltBank außerbörslich 

Genussrechte Kommissionsgeschäft UmweltBank außerbörslich 

Genussscheine Kommissionsgeschäft UmweltBank außerbörslich 
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(6) Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte 
 
Diese Sonderbedingungen gelten für den Kauf oder Verkauf sowie für die Verwahrung von Wertpapieren, und zwar auch 
dann, wenn die Rechte nicht in Urkunden verbrieft sind (nachstehend: „Wertpapiere“). 
Stand: November 2012 
 

Geschäfte in Wertpapieren 
 
1. Formen des Wertpapiergeschäfts 
(1) Kommissions-/Festpreisgeschäfte 
Bank und Kunde schließen Wertpapiergeschäfte in Form von Kommissionsgeschäften (2) oder Festpreisgeschäften (3) ab. 
 
(2) Kommissionsgeschäfte 
Führt die Bank Aufträge ihres Kunden zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren als Kommissionärin aus, schließt sie für 
Rechnung des Kunden mit einem anderen Marktteilnehmer oder einer Zentralen Gegenpartei ein Kauf- oder Verkaufsge-
schäft (Ausführungsgeschäft) ab, oder sie beauftragt einen anderen Kommissionär (Zwischenkommissionär), ein Ausfüh-
rungsgeschäft abzuschließen. Im Rahmen des elektronischen Handels an einer Börse kann der Auftrag des Kunden auch 
gegen die Bank oder den Zwischenkommissionär unmittelbar ausgeführt werden, wenn die Bedingungen des Börsenhandels 
dies zulassen. 
 
(3) Festpreisgeschäfte 
Vereinbaren Bank und Kunde miteinander für das einzelne Geschäft einen festen oder bestimmbaren Preis (Festpreisge-
schäft), so kommt ein Kaufvertrag zustande; dementsprechend übernimmt die Bank vom Kunden die Wertpapiere als Käu-
ferin, oder sie liefert die Wertpapiere an ihn als Verkäuferin. Die Bank berechnet dem Kunden den vereinbarten Preis, bei 
verzinslichen Schuldverschreibungen zuzüglich aufgelaufener Zinsen (Stückzinsen). 
 
2. Ausführungsgrundsätze für Wertpapiergeschäfte 
Die Bank führt Wertpapiergeschäfte nach ihren jeweils geltenden Ausführungsgrundsätzen aus. Die Ausführungsgrundsätze 
sind Bestandteil der Sonderbedingungen. Die Bank ist berechtigt, die Ausführungsgrundsätze entsprechend den aufsichts-
rechtlichen Vorgaben zu ändern. Über die Änderungen der Ausführungsgrundsätze wird die Bank den Kunden jeweils infor-
mieren. 
 

Besondere Regelungen für das Kommissionsgeschäft 
 
3. Usancen/Unterrichtung/Preis 
(1) Geltung von Rechtsvorschriften/Usancen/Geschäftsbedingungen 
Die Ausführungsgeschäfte unterliegen den für den Wertpapierhandel am Ausführungsplatz geltenden Rechtsvorschriften 
und Geschäftsbedingungen (Usancen); daneben gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Vertragspartners der 
Bank. 
 
(2) Unterrichtung 
Über die Ausführung des Auftrags wird die Bank den Kunden unverzüglich unterrichten. Wurde der Auftrag des Kunden im 
elektronischen Handel an einer Börse gegen die Bank oder den Zwischenkommissionär unmittelbar ausgeführt, bedarf es 
keiner gesonderten Benachrichtigung. 
 
(3) Preis des Ausführungsgeschäfts/Entgelt/Auslagen 
Die Bank rechnet gegenüber dem Kunden den Preis des Ausführungsgeschäfts ab. Sie ist berechtigt, ihr Entgelt in Rechnung 
zu stellen. Die Aufwendungsersatzansprüche der Bank richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften. 
 
4. Erfordernis eines ausreichenden Kontoguthabens/Depotbestandes 
Die Bank ist zur Ausführung von Aufträgen oder zur Ausübung von Bezugsrechten nur insoweit verpflichtet, als das Gutha-
ben des Kunden, ein für Wertpapiergeschäfte nutzbarer Kredit oder der Depotbestand des Kunden zur Ausführung ausrei-
chen. Führt die Bank den Auftrag ganz oder teilweise nicht aus, so wird sie den Kunden unverzüglich unterrichten. 
 
5. Festsetzung von Preisgrenzen 
Der Kunde kann der Bank bei der Erteilung von Aufträgen Preisgrenzen für das Ausführungsgeschäft vorgeben (preislich 
limitierte Aufträge). 
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6. Gültigkeitsdauer von unbefristeten Kundenaufträgen 
(1) Preislich unlimitierte Aufträge 
Ein preislich unlimitierter Auftrag gilt entsprechend den Ausführungsgrundsätzen (Nr. 2) nur für einen Handelstag; ist der 
Auftrag für eine gleichtägige Ausführung nicht so rechtzeitig eingegangen, dass seine Berücksichtigung im Rahmen des ord-
nungsgemäßen Arbeitsablaufs möglich ist, so wird er für den nächsten Handelstag vorgemerkt. Wird der Auftrag nicht aus-
geführt, so wird die Bank den Kunden hiervon unverzüglich benachrichtigen. 
 
(2) Preislich limitierte Aufträge 
Ein preislich limitierter Auftrag ist bis zum letzten Handelstag des laufenden Monats gültig (Monats-Ultimo). Ein am letzten 
Handelstag eines Monats eingehender Auftrag wird, sofern er nicht am selben Tag ausgeführt wird, entsprechend den Aus-
führungsgrundsätzen (Nr. 2) für den nächsten Monat vorgemerkt. Die Bank wird den Kunden über die Gültigkeitsdauer seines 
Auftrags unverzüglich unterrichten. 
 
7. Gültigkeitsdauer von Aufträgen zum Kauf oder Verkauf von Bezugsrechten 
Preislich unlimitierte Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Bezugsrechten sind für die Dauer des Bezugsrechtshandels gültig. 
Preislich limitierte Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Bezugsrechten erlöschen mit Ablauf des vorletzten Tages des Be-
zugsrechtshandels. Die Gültigkeitsdauer von Aufträgen zum Kauf oder Verkauf ausländischer Bezugsrechte bestimmt sich 
nach den maßgeblichen ausländischen Usancen. Für die Behandlung von Bezugsrechten, die am letzten Tag des Bezugs-
rechtshandels zum Depotbestand des Kunden gehören, gilt Nr. 15 Abs. 1. 
 
8. Erlöschen laufender Aufträge 
(1) Dividendenzahlungen, sonstige Ausschüttungen, Einräumung von Bezugsrechten, Kapitalerhöhung aus Gesellschafts- 

mitteln  
Preislich limitierte Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Aktien an inländischen Ausführungsplätzen erlöschen bei Dividen-
denzahlung, sonstigen Ausschüttungen, der Einräumung von Bezugsrechten oder einer Kapitalerhöhung aus Gesellschafts-
mitteln mit Ablauf des Handelstages, an dem die Aktien letztmalig einschließlich der vorgenannten Rechte gehandelt wer-
den, sofern die jeweiligen Regelungen des Ausführungsplatzes ein Erlöschen vorsehen. Bei Veränderung der Einzahlungs-
quote teileingezahlter Aktien oder des Nennwertes von Aktien und im Falle des Aktiensplittings erlöschen preislich limitierte 
Aufträge mit Ablauf des Handelstages vor dem Tag, an dem die Aktien mit erhöhter Einzahlungsquote bzw. mit dem verän-
derten Nennwert bzw. gesplittet notiert werden. 
 
(2) Kursaussetzung 
Wenn an einem inländischen Ausführungsplatz die Preisfeststellung wegen besonderer Umstände im Bereich des Emitten-
ten unterbleibt (Kursaussetzung), erlöschen sämtliche an diesem Ausführungsplatz auszuführenden Kundenaufträge für die 
betreffenden Wertpapiere, sofern die Bedingungen des Ausführungsplatzes dies vorsehen. 
 
(3) Ausführung von Kundenaufträgen an ausländischen Ausführungsplätzen 
Bei der Ausführung von Kundenaufträgen an ausländischen Ausführungsplätzen gelten insoweit die Usancen der ausländi-
schen Ausführungsplätze. 
 
(4) Benachrichtigung 
Von dem Erlöschen eines Kundenauftrags wird die Bank den Kunden unverzüglich benachrichtigen. 
 
9. Haftung der Bank bei Kommissionsgeschäften 
Die Bank haftet für die ordnungsgemäße Erfüllung des Ausführungsgeschäfts durch ihren Vertragspartner oder den Ver-
tragspartner des Zwischenkommissionärs. Bis zum Abschluss eines Ausführungsgeschäfts haftet die Bank bei der Beauftra-
gung eines Zwischenkommissionärs nur für dessen sorgfältige Auswahl und Unterweisung. 
 

Erfüllung der Wertpapiergeschäfte 
 
10. Erfüllung im Inland als Regelfall 
Die Bank erfüllt Wertpapiergeschäfte im Inland, soweit nicht die nachfolgenden Bedingungen oder eine anderweitige Ver-
einbarung die Anschaffung im Ausland vorsehen. 
 
11. Anschaffung im Inland 
Bei der Erfüllung im Inland verschafft die Bank dem Kunden, sofern die Wertpapiere zur Girosammelverwahrung bei der 
deutschen Wertpapiersammelbank (Clearstream Banking AG) zugelassen sind, Miteigentum an diesem Sammelbestand - 
Girosammel-Depotgutschrift - (GS-Gutschrift). Soweit Wertpapiere nicht zur Girosammelverwahrung zugelassen sind, wird 
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dem Kunden Alleineigentum an Wertpapieren verschafft. Diese Wertpapiere verwahrt die Bank für den Kunden gesondert 
von ihren eigenen Beständen und von denen Dritter (Streifbandverwahrung). 
 
12. Anschaffung im Ausland 
(1) Anschaffungsvereinbarung 
Die Bank schafft Wertpapiere im Ausland an, wenn 
- sie dem Kunden im Wege eines Festpreisgeschäftes ausländische Wertpapiere verkauft, die im Inland weder börslich noch 
außerbörslich gehandelt werden, oder 
- sie als Kommissionärin Kaufaufträge in in- oder ausländischen Wertpapieren im Ausland ausführt, oder  
- sie als Kommissionärin Kaufaufträge in ausländischen Wertpapieren ausführt oder dem Kunden ausländische Wertpapiere 
im Wege eines Festpreisgeschäftes verkauft, die zwar im Inland börslich oder außerbörslich gehandelt, üblicherweise aber 
im Ausland angeschafft werden. 
 
(2) Einschaltung von Zwischenverwahrern 
Die Bank wird die im Ausland angeschafften Wertpapiere im Ausland verwahren lassen. Hiermit wird sie einen anderen in- 
oder ausländischen Verwahrer (z. B. Clearstream Banking AG) beauftragen oder eine eigene ausländische Geschäftsstelle 
damit betrauen. Die Verwahrung der Wertpapiere unterliegt den Rechtsvorschriften und Usancen des Verwahrungsorts und 
den für den oder die ausländischen Verwahrer geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
 
(3) Gutschrift in Wertpapierrechnung 
Die Bank wird sich nach pflichtgemäßem Ermessen unter Wahrung der Interessen des Kunden das Eigentum oder Miteigen-
tum an den Wertpapieren oder eine andere im Lagerland übliche, gleichwertige Rechtsstellung verschaffen und diese 
Rechtsstellung treuhänderisch für den Kunden halten. Hierüber erteilt sie dem Kunden Gutschrift in Wertpapierrechnung 
(WR-Gutschrift) unter Angabe des ausländischen Staates, in dem sich die Wertpapiere befinden (Lagerland). 
 
(4) Deckungsbestand 
Die Bank braucht die Auslieferungsansprüche des Kunden aus der ihm erteilten WR-Gutschrift nur aus dem von ihr im Aus-
land unterhaltenen Deckungsbestand zu erfüllen. Der Deckungsbestand besteht aus den im Lagerland für die Kunden und 
für die Bank verwahrten Wertpapieren derselben Gattung. Ein Kunde, dem eine WR-Gutschrift erteilt worden ist, trägt daher 
anteilig alle wirtschaftlichen und rechtlichen Nachteile und Schäden, die den Deckungsbestand als Folge von höherer Gewalt, 
Aufruhr, Kriegs- und Naturereignissen oder durch sonstige von der Bank nicht zu vertretende Zugriffe Dritter im Ausland 
oder im Zusammenhang mit Verfügungen von hoher Hand des In- oder Auslands treffen sollten. 
 
(5) Behandlung der Gegenleistung 
Hat ein Kunde nach Absatz 4 Nachteile und Schäden am Deckungsbestand zu tragen, so ist die Bank nicht verpflichtet, dem 
Kunden den Kaufpreis zurückzuerstatten. 
Die Dienstleistungen im Rahmen der Verwahrung 
 
13. Depotauszug 
Die Bank erteilt mindestens einmal jährlich einen Depotauszug. 
 
14. Einlösung von Wertpapieren/Bogenerneuerung 
(1) Inlandsverwahrte Wertpapiere 
Bei im Inland verwahrten Wertpapieren sorgt die Bank für die Einlösung von Zins-, Gewinnanteil- und Ertragsscheinen sowie 
von rückzahlbaren Wertpapieren bei deren Fälligkeit. Der Gegenwert von Zins-, Gewinnanteil- und Ertragsscheinen sowie 
von fälligen Wertpapieren jeder Art wird unter dem Vorbehalt gutgeschrieben, dass die Bank den Betrag erhält, und zwar 
auch dann, wenn die Papiere bei der Bank selbst zahlbar sind. Die Bank besorgt neue Zins-, Gewinnanteil- und Ertragschein-
bogen (Bogenerneuerung). 
 
(2) Auslandsverwahrte Wertpapiere 
Diese Pflichten obliegen bei im Ausland verwahrten Wertpapieren dem ausländischen Verwahrer. 
 
(3) Auslosung und Kündigung von Schuldverschreibungen 
Bei im Inland verwahrten Schuldverschreibungen überwacht die Bank den Zeitpunkt der Rückzahlung infolge Auslosung und 
Kündigung anhand der Veröffentlichungen in den „Wertpapier-Mitteilungen“. Bei einer Auslosung von im Ausland verwahr-
ten rückzahlbaren Schuldverschreibungen, die anhand deren Urkundennummern erfolgt (Nummernauslosung), wird die 
Bank nach ihrer Wahl den Kunden für die ihm in Wertpapierrechnung gutgeschriebenen Wertpapiere entweder Urkunden-
nummern für die Auslosungszwecke zuordnen oder in einer internen Auslosung die Aufteilung des auf den Deckungsbestand 
entfallenden Betrags auf die Kunden vornehmen. Diese interne Auslosung wird unter Aufsicht einer neutralen Prüfungsstelle 
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vorgenommen; sie kann stattdessen unter Einsatz einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage durchgeführt werden, 
sofern eine neutrale Auslosung gewährleistet ist. 
 
(4) Einlösung in fremder Währung 
Werden Zins-, Gewinnanteil- und Ertragsscheine sowie fällige Wertpapiere in ausländischer Währung oder Rechnungsein-
heiten eingelöst, wird die Bank den Einlösungsbetrag auf dem Konto des Kunden in dieser Währung gutschreiben, sofern der 
Kunde ein Konto in dieser Währung unterhält. Andernfalls wird sie dem Kunden hierüber eine Gutschrift in Euro erteilen, 
soweit nicht etwas anderes vereinbart ist. 
 
15. Behandlung von Bezugsrechten/Optionsscheinen/Wandelschuldverschreibungen 
(1) Bezugsrechte 
Über die Einräumung von Bezugsrechten wird die Bank den Kunden benachrichtigen, wenn hierüber eine Bekanntmachung 
in den „Wertpapier-Mitteilungen“ erschienen ist. Soweit die Bank bis zum Ablauf des vorletzten Tages des Bezugsrechts-
handels keine andere Weisung des Kunden erhalten hat, wird sie sämtliche zum Depotbestand des Kunden gehörenden in-
ländischen Bezugsrechte bestens verkaufen; ausländische Bezugsrechte darf die Bank gemäß den im Ausland geltenden 
Usancen bestens verwerten lassen. 
 
(2) Options- und Wandlungsrechte 
Über den Verfall von Rechten aus Optionsscheinen oder Wandlungsrechten aus Wandelschuldverschreibungen wird die 
Bank den Kunden mit der Bitte um Weisung benachrichtigen, wenn auf den Verfalltag in den „Wertpapier-Mitteilungen“ hin-
gewiesen worden ist. 
 
16. Weitergabe von Nachrichten 
Werden in den „Wertpapier-Mitteilungen“ Informationen veröffentlicht, die die Wertpapiere des Kunden betreffen, oder 
werden der Bank solche Informationen vom Emittenten oder von ihrem ausländischen Verwahrer/Zwischenverwahrer über-
mittelt, so wird die Bank dem Kunden diese Informationen zur Kenntnis geben, soweit sich diese auf die Rechtsposition des 
Kunden erheblich auswirken können und die Benachrichtigung des Kunden zur Wahrung seiner Interessen erforderlich ist. So 
wird sie insbesondere Informationen über 
- gesetzliche Abfindungs- und Umtauschangebote, 
- freiwillige Kauf- und Umtauschangebote, 
- Sanierungsverfahren 
zur Kenntnis geben. Eine Benachrichtigung kann unterbleiben, wenn die Information bei der Bank nicht rechtzeitig eingegan-
gen ist oder die vom Kunden zu ergreifenden Maßnahmen wirtschaftlich nicht zu vertreten sind, weil die anfallenden Kosten 
in einem Missverhältnis zu den möglichen Ansprüchen des Kunden stehen. 
 
17. Prüfungspflicht der Bank 
Die Bank prüft anhand der Bekanntmachungen in den „Wertpapier-Mitteilungen“ einmalig bei der Einlieferung von Wertpa-
pierurkunden, ob diese von Verlustmeldungen (Opposition), Zahlungssperren und dergleichen betroffen sind. Die Überprü-
fung auf Aufgebotsverfahren zur Kraftloserklärung von Wertpapierurkunden erfolgt auch nach Einlieferung. 
 
18. Umtausch sowie Ausbuchung und Vernichtung von Urkunden 
(1) Urkundenumtausch 
Die Bank darf ohne vorherige Benachrichtigung des Kunden einer in den „Wertpapier-Mitteilungen“ bekannt gemachten 
Aufforderung zur Einreichung von Wertpapierurkunden Folge leisten, wenn diese Einreichung offensichtlich im Kundeninte-
resse liegt und damit auch keine Anlageentscheidung verbunden ist (wie z. B. nach der Fusion der Emittentin mit einer an-
deren Gesellschaft oder bei inhaltlicher Unrichtigkeit der Wertpapierurkunden). Der Kunde wird hierüber unterrichtet. 
 
(2) Ausbuchung und Vernichtung nach Verlust der Wertpapiereigenschaft 
Verlieren die für den Kunden verwahrten Wertpapierurkunden ihre Wertpapiereigenschaft durch Erlöschen der darin ver-
brieften Rechte, so können sie zum Zwecke der Vernichtung aus dem Depot des Kunden ausgebucht werden. Im Inland ver-
wahrte Urkunden werden soweit möglich dem Kunden auf Verlangen zur Verfügung gestellt. Der Kunde wird über die Aus-
buchung, die Möglichkeit der Auslieferung und die mögliche Vernichtung unterrichtet. Erteilt er keine Weisung, so kann die 
Bank die Urkunden nach Ablauf einer Frist von zwei Monaten nach Absendung der Mitteilung an den Kunden vernichten. 
 
19. Haftung 
(1) Inlandsverwahrung 
Bei der Verwahrung von Wertpapieren im Inland haftet die Bank für jedes Verschulden ihrer Mitarbeiter und der Personen, 
die sie zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen hinzuzieht. Soweit dem Kunden eine GS-Gutschrift erteilt wird, haftet die Bank 
auch für die Erfüllung der Pflichten der Clearstream Banking AG. 
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(2) Auslandsverwahrung 
Bei der Verwahrung von Wertpapieren im Ausland beschränkt sich die Haftung der Bank auf die sorgfältige Auswahl und 
Unterweisung des von ihr beauftragten ausländischen Verwahrers oder Zwischenverwahrers. Bei einer Zwischenverwahrung 
durch die Clearstream Banking AG oder einen anderen inländischen Zwischenverwahrer sowie einer Verwahrung durch eine 
eigene ausländische Geschäftsstelle haftet die Bank für deren Verschulden. 
 
20. Sonstiges 
(1) Auskunftsersuchen 
Ausländische Wertpapiere, die im Ausland angeschafft oder veräußert werden oder die ein Kunde von der Bank im Inland 
oder im Ausland verwahren lässt, unterliegen regelmäßig einer ausländischen Rechtsordnung. Rechte und Pflichten der Bank 
oder des Kunden bestimmen sich daher auch nach dieser Rechtsordnung, die auch die Offenlegung des Namens des Kunden 
vorsehen kann. Die Bank wird entsprechende Auskünfte an ausländische Stellen erteilen, soweit sie hierzu verpflichtet ist; 
sie wird den Kunden hierüber benachrichtigen. 
 
(2) Einlieferung/Überträge 
Diese Sonderbedingungen gelten auch, wenn der Kunde der Bank in- oder ausländische Wertpapiere zur Verwahrung effektiv 
einliefert oder Depotguthaben von einem anderen Verwahrer übertragen lässt. Verlangt der Kunde die Verwahrung im Aus-
land, wird ihm eine WR-Gutschrift nach Maßgabe dieser Sonderbedingungen erteilt. 
 
 
 


